
Bekanntmachung über die Einleitung einer Überprüfung wegen des bevorstehenden Außerkraft-
tretens der Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von bestimmtem Polyethylente-
rephthalat mit Ursprung in Indien, Indonesien, Malaysia, der Republik Korea, Taiwan und Thailand
und einer teilweisen Interimsüberprüfung der Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren

von bestimmtem Polyethylenterephthalat mit Ursprung in der Republik Korea und Taiwan

(2005/C 304/04)

Nach der Veröffentlichung einer Bekanntmachung über das
bevorstehende Außerkrafttreten (1) der Antidumpingmaßnah-
men gegenüber den Einfuhren von bestimmtem Polyethylente-
rephthalat mit Ursprung in Indien, Indonesien, Malaysia, der
Republik Korea, Taiwan und Thailand (nachstehend „betroffene
Länder“ genannt) erhielt die Kommission einen Antrag auf eine
Überprüfung gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 384/96 des Rates über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern (2) (nachstehend „Grundverordnung“
genannt), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 461/2004 des Rates (3).

1. Überprüfungsantrag

Der Antrag wurde am 30. August 2005 vom Polyethylente-
rephthalat-Ausschuss des Herstellerverbands „PlasticsEurope“
(nachstehend „Antragsteller“ genannt) im Namen von Herstel-
lern gestellt, auf die ein erheblicher Teil der gesamten Produk-
tion von bestimmtem Polyethylenterephthalat (PET) in der
Gemeinschaft entfällt.

2. Ware

Die Überprüfung betrifft Polyethylenterephthalat mit einem Vis-
kositätskoeffizienten von 78 ml/g oder mehr gemäß DIN
53728 mit Ursprung in Indien, Indonesien, Malaysia, der Re-
publik Korea, Taiwan und Thailand (nachstehend „betroffene
Ware“ genannt), das derzeit dem KN-Code 3907 60 20 zuge-
wiesen wird. Dieser KN-Code wird nur informationshalber
angegeben.

3. Geltende Maßnahmen

Bei den derzeit geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen
endgültigen Antidumpingzoll, der mit der Verordnung (EG)
Nr. 2604/2000 des Rates (4), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1646/2005 des Rates (5), eingeführt wurde,
sowie um Verpflichtungen, die mit dem Beschluss
2000/745/EG der Kommission (6), zuletzt geändert durch den
Beschluss 2005/697/EG der Kommission (7), angenommen wur-
den.

4. Gründe für die Überprüfung

4.1 Gründe für die Überprüfung wegen des bevorstehenden
Außerkrafttretens der Maßnahmen

Der Antrag wurde damit begründet, dass das Dumping und die
Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft nach dem
Außerkrafttreten der Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder
wiederauftreten würden.

Die Behauptung, dass das Dumping im Falle der Republik
Korea und Taiwans anhalten würde, stützt sich auf einen Ver-
gleich eines rechnerisch ermittelten Normalwerts mit den Prei-
sen der betroffenen Ware bei der Ausfuhr in die Gemeinschaft.

Dieser Vergleich ergibt erhebliche Dumpingspannen für die Re-
publik Korea und Taiwan.

Zum Nachweis der Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens
des Dumpings für Indien führte der Antragsteller die Preise der
Ausfuhren in die Türkei, die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Vereinigten Arabischen Emirate, sowie nach Rumänien,
Israel und Algerien an, da derzeit keine bedeutenden Mengen
aus Indien in die EG eingeführt werden.

Zum Nachweis der Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens
des Dumpings für Indonesien führte der Antragsteller die Preise
der Ausfuhren nach Japan, Malaysia, Australien, in die Vereinig-
ten Staaten von Amerika und in die Türkei an, da derzeit keine
bedeutenden Mengen aus Indonesien in die EG eingeführt wer-
den.

Zum Nachweis der Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens
des Dumpings für Malaysia führte der Antragsteller die Preise
der Ausfuhren in den Iran an, da derzeit keine bedeutenden
Mengen aus Malaysia in die EG eingeführt werden

Zum Nachweis der Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens
des Dumpings für Thailand führte der Antragsteller die Preise
der Ausfuhren nach Japan und in die Vereinigten Staaten von
Amerika an, da derzeit keine bedeutenden Mengen aus Thai-
land in die EG eingeführt werden.

Die Behauptung, dass das Dumping im Falle Indiens, Indone-
siens, Malaysias und Thailands wiederauftreten würde, stützt
sich auf einen Vergleich eines rechnerisch ermittelten Normal-
werts mit den Preisen der betroffenen Ware bei der Ausfuhr in
die vorgenannten Drittländer.

Ausgehend von den vorgenannten Vergleichen der Normal-
werte mit den Ausfuhrpreisen, die für Indien, Indonesien,
Malaysia und Thailand das Vorliegen von Dumping zeigen,
behauptet der Antragsteller, dass ein Wiederauftreten des Dum-
pings wahrscheinlich sei.
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Der Antragsteller behauptet ferner, dass das schädigende Dum-
ping wahrscheinlich noch zunehmen werde. Diesbezüglich legt
der Antragsteller Beweise dafür vor, dass bei einem Außerkraft-
treten der Maßnahmen die derzeitigen Einfuhrmengen der
betroffenen Ware wahrscheinlich stiegen, weil in den betroffe-
nen Ländern ungenutzte Produktionskapazität vorhanden ist
und unlängst in die Produktionskapazität investiert wurde.

Außerdem dürften nach Auffassung des Antragstellers die Ein-
fuhrmengen der betroffenen Ware auch deshalb zunehmen,
weil auf anderen traditionellen Märkten als der EU (z. B. in der
Volksrepublik China) gegenüber den Einfuhren ähnlicher
Waren mit Ursprung in den betroffenen Ländern Maßnahmen
in Kraft sind. Aufgrund dessen könnten die Ausfuhren in
andere Drittländer fortan in die Gemeinschaft gelenkt werden.

Des Weiteren wird behauptet, dass die Mengen der eingeführ-
ten Ware mit Ursprung in der Republik Korea und Taiwan sich
weiterhin unter anderem negativ auf den Marktanteil des Wirt-
schaftszweigs der Gemeinschaft ausgewirkt hätten, was zu
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf seine finanzielle
Lage und seine Beschäftigungslage geführt habe.

Darüber hinaus behauptet der Antragsteller, dass die Beseiti-
gung der Schädigung hauptsächlich durch die geltenden Maß-
nahmen bewirkt wurde und jegliches Wiederauftreten bedeu-
tender Einfuhren zu gedumpten Preisen aus den betroffenen
Ländern wahrscheinlich zu einer erneuten Schädigung des
Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft führen würde, wenn die
Maßnahmen außer Kraft träten.

4.2 Gründe für die teilweise Interimsüberprüfung

Der Antragsteller legte Informationen vor, denen zufolge im
Falle der Einfuhren der betroffenen Ware aus Taiwan und von
den drei ausführenden Herstellern in der Republik Korea Dae-
han Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd und KP Che-
mical Corp. die Höhe der Maßnahmen nicht länger ausreiche,
um die schädigenden Auswirkungen des Dumpings zu beseiti-
gen.

5. Verfahren

Die Kommission kam, nach Anhörung des beratenden Aus-
schusses, zu dem Schluss, dass genügend Beweise vorliegen, um
die Einleitung einer Überprüfung wegen des bevorstehenden
Außerkrafttretens der Maßnahmen und einer teilweisen, auf die
Dumpingaspekte beschränkten Interimsüberprüfung für die Ein-
fuhren aus Taiwan und von den drei vorgenannten koreani-
schen ausführenden Herstellern zu rechtfertigen, und leitet eine
Überprüfung gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3 der Grundver-
ordnung ein.

5.1 Verfahren zur Feststellung des Vorliegens von Dumping
und der Wahrscheinlichkeit von Dumping und Schädi-
gung

Im Rahmen der Überprüfung wegen des bevorstehenden
Außerkrafttretens der Maßnahmen soll festgestellt werden, ob

ein Anhalten oder Wiederauftreten von Dumping und Schädi-
gung infolge des Außerkrafttretens der Maßnahmen wahr-
scheinlich ist oder nicht. Im Rahmen der Interimsüberprüfung
soll für die Einfuhren der betroffenen Ware aus Taiwan und
von den drei vorgenannten ausführenden Herstellern in der Re-
publik Korea festgestellt werden, ob die Höhe der Maßnahmen
zur Beseitigung der schädigenden Auswirkungen des Dumpings
ausreicht.

a) Stichprobenverfahren

Angesichts der Vielzahl der Parteien, die von diesem Verfah-
ren betroffen sind, kann die Kommission beschließen,
gemäß Artikel 17 der Grundverordnung mit einer Stich-
probe zu arbeiten.

i) St i ch p r ob e nv e r fa h r e n: Au sfü h r e r / He r ste l le r i n
I n di e n , In do n e si e n , de r R e p u bl i k K or e a u n d
T a i w a n

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe bilden kann, werden alle Ausführer/Her-
steller bzw. die in ihrem Namen handelnden Vertreter
aufgefordert, mit der Kommission Kontakt aufzunehmen
und innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b) Ziffer
i) gesetzten Frist und in der unter Nummer 7 vorgegebe-
nen Form folgende Angaben zu ihren Unternehmen zu
übermitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-
nummer sowie Kontaktperson,

— Umsatz (in Landeswährung) und Menge (in Tonnen)
der betroffenen Ware, die in dem Zeitraum vom
1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2005 zur
Ausfuhr in die Gemeinschaft und (separat) zur Aus-
fuhr in andere Länder verkauft wurde,

— Umsatz (in Landeswährung) und Menge (in Tonnen)
der betroffenen Ware, die in dem Zeitraum vom
1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2005 auf
dem Inlandsmarkt verkauft wurde,

— Umsatz (in Landeswährung) und Menge (in Tonnen)
der betroffenen Ware, die in dem Zeitraum vom
1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2005 in
andere Drittländer verkauft wurde,

— Erklärung, ob das Unternehmen beabsichtigt, die
Ermittlung einer individuellen Spanne zu beantragen
(nur für Hersteller möglich (1)),

— genaue Tätigkeit des Unternehmens im Zusammen-
hang mit der Herstellung der betroffenen Ware und
Produktionsmenge (in Tonnen) der betroffenen
Ware, Produktionskapazität und Investitionen in die
Produktionskapazität in dem Zeitraum vom
1. Oktober 2004 bis zum 30. September 2005,
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— Name und genaue Tätigkeit aller verbundenen Unter-
nehmen (1), die an Produktion und/oder Verkauf (zur
Ausfuhr und/oder im Inland) der betroffenen Ware
beteiligt sind,

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein könn-
ten.

— Durch Übermittlung der vorgenannten Angaben
stimmt das Unternehmen seiner etwaigen Einbezie-
hung in die Stichprobe zu. Wird das Unternehmen
in die Stichprobe einbezogen, muss es einen Frage-
bogen beantworten und einen Kontrollbesuch in sei-
nen Betrieben zwecks Verifizierung seiner Antwort
gestatten. Erklärt sich das Unternehmen nicht zu
einer Einbeziehung in die Stichprobe bereit, wird
davon ausgegangen, dass es nicht an der Untersu-
chung mitarbeitet. Die Folgen der Nichtmitarbeit
sind unter Nummer 8 dargelegt.

Ferner wird die Kommission mit den Behörden dieser
Ausfuhrländer und allen ihr bekannten Verbänden von
Ausführern/Herstellern Kontakt aufnehmen, um die Aus-
künfte einzuholen, die sie für die Bildung der Stichprobe
unter den Ausführern/Herstellern in Indien, Indonesien,
der Republik Korea und Taiwan als notwendig erachtet.

ii) St i c h p r obe n v e r f a h r e n : E i n f ü h r e r

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe bilden kann, werden alle Einführer bzw.
die in ihrem Namen handelnden Vertreter aufgefordert,
mit der Kommission Kontakt aufzunehmen und inner-
halb der unter Nummer 6 Buchstabe b) Ziffer i) gesetz-
ten Frist und in der unter Nummer 7 vorgegebenen
Form folgende Angaben zu ihren Unternehmen zu über-
mitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-
nummer sowie Kontaktperson,

— Gesamtumsatz des Unternehmens (in Euro), der im
Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. Sep-
tember 2005 erzielt wurde,

— Gesamtzahl der Beschäftigten,

— genaue Tätigkeiten des Unternehmens in Bezug auf
die betroffene Ware,

— Menge (in Tonnen) und Wert (in Euro) der Einfuhren
und Weiterverkäufe der Einfuhren der betroffenen
Ware mit Ursprung in Indien, Indonesien, Malaysia,
der Republik Korea, Taiwan und Thailand auf dem
Gemeinschaftsmarkt im Zeitraum vom 1. Oktober
2004 bis zum 30. September 2005,

— Namen und genaue Tätigkeit aller verbundenen
Unternehmen (2), die an Produktion und/oder Ver-
kauf der betroffenen Ware beteiligt sind,

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein könn-
ten.

— Durch Übermittlung der vorgenannten Angaben
stimmt das Unternehmen seiner etwaigen Einbezie-
hung in die Stichprobe zu. Wird das Unternehmen
in die Stichprobe einbezogen, muss es einen Frage-
bogen beantworten und einen Kontrollbesuch in sei-
nen Betrieben zwecks Verifizierung seiner Antwort
gestatten. Erklärt sich das Unternehmen nicht zu
einer Einbeziehung in die Stichprobe bereit, wird
davon ausgegangen, dass es nicht an der Untersu-
chung mitarbeitet. Die Folgen der Nichtmitarbeit
sind unter Nummer 8 dargelegt.

Ferner wird die Kommission Kontakt mit den ihr
bekannten Verbänden von Einführern aufnehmen, um
die Informationen einzuholen, die sie für die Bildung der
Stichprobe unter den Einführern als notwendig erachtet.

iii) St i ch p r ob e nv e r fa h r e n: G e me i nsch a ftsh e r ste l -
l e r

Angesichts der Vielzahl der Gemeinschaftshersteller, die
den Antrag unterstützen, beabsichtigt die Kommission
bei der Untersuchung der Schädigung des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft mit einer Stichprobe zu arbei-
ten.

Damit die Kommission eine Stichprobe bilden kann,
werden alle Gemeinschaftshersteller aufgefordert, inner-
halb der unter Nummer 6 Buchstabe b) Ziffer i) gesetz-
ten Frist folgende Angaben zu ihren Unternehmen zu
übermitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-
nummer sowie Kontaktperson,

— Gesamtumsatz des Unternehmens (in Euro), der im
Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis 30. September
2005 erzielt wurde,

— genaue Tätigkeit des Unternehmens im Zusammen-
hang mit der Herstellung der betroffenen Ware und
Menge (in Tonnen) der betroffenen Ware im Zeit-
raum vom 1. Oktober 2004 bis zum 30. September
2005,
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— Wert (in Euro) der Verkäufe der betroffenen Ware
auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zeitraum 1. Okto-
ber 2004 bis zum 30. September 2005,

— Menge (in Tonnen) der Verkäufe der betroffenen
Ware auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zeitraum 1.
Oktober 2004 bis zum 30. September 2005,

— Produktionsmenge (in Tonnen) der betroffenen Ware
im Zeitraum 1. Oktober 2004 bis zum 30. Septem-
ber 2005,

— Namen und genaue Tätigkeit aller verbundenen
Unternehmen (1), die an Produktion und/oder Ver-
kauf der betroffenen Ware beteiligt sind,

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommission
bei der Auswahl der Stichprobe nützlich sein könn-
ten.

— Durch Übermittlung der vorgenannten Angaben
stimmt das Unternehmen seiner etwaigen Einbezie-
hung in die Stichprobe zu. Wird das Unternehmen
in die Stichprobe einbezogen, muss es einen Frage-
bogen beantworten und einen Kontrollbesuch in sei-
nen Betrieben zwecks Verifizierung seiner Antwort
gestatten. Erklärt sich das Unternehmen nicht zu
einer Einbeziehung in die Stichprobe bereit, wird
davon ausgegangen, dass es nicht an der Untersu-
chung mitarbeitet. Die Folgen der Nichtmitarbeit
sind unter Nummer 8 dargelegt.

iv) E ndg ült i g e A u swah l de r St i c h p r obe n

Alle sachdienlichen Angaben zur Bildung der Stichpro-
ben sind von den interessierten Parteien innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe b) Ziffer ii) gesetzten Frist
zu übermitteln.

Die Kommission beabsichtigt, die endgültige Bildung der
Stichproben vorzunehmen, nachdem sie diejenigen
betroffenen Parteien konsultiert hat, die sich bereit erklä-
ren, in die Stichproben einbezogen zu werden.

Die in die Stichproben einbezogenen Unternehmen
müssen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b)
Ziffer iii) gesetzten Frist einen Fragebogen beantworten
und an der Untersuchung mitarbeiten.

Bei unzureichender Mitarbeit kann die Kommission ihre
Feststellungen gemäß Artikel 17 Absatz 4 und Artikel
18 der Grundverordnung auf der Grundlage der verfüg-
baren Informationen treffen. Feststellungen, die auf der
Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen wur-
den, können, wie unter Nummer 8 erläutert, für die
betroffenen Parteien weniger günstig ausfallen.

b) Fragebogen

Die Kommission wird den in die Stichprobe einbezogenen
Unternehmen des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft und
allen Herstellerverbänden in der Gemeinschaft, den in die
Stichprobe einbezogenen Ausführern/Herstellern in Indien,
Indonesien, der Republik Korea und Taiwan, den Ausführ-
ern/Herstellern in Malaysia und Thailand, allen Verbänden

von Ausführern/Herstellern, den in die Stichprobe einbezo-
genen Einführern und allen Einführerverbänden, die im
Antrag genannt sind oder an der Untersuchung mitarbeite-
ten, die zu der Einführung der von dieser Überprüfung
betroffenen Maßnahmen führte, sowie den Behörden der
betroffenen Ausfuhrländer Fragebogen zusenden, um die für
ihre Untersuchung als notwendig erachteten Informationen
einzuholen.

c) Einholung von Informationen und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise darzulegen
und gegebenenfalls auch andere Informationen als die Ant-
worten auf den Fragebogen zu übermitteln. Diese Angaben
müssen zusammen mit den entsprechenden Nachweisen
innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a) Ziffer ii) gesetz-
ten Frist bei der Kommission eingehen.

Die Kommission kann die betroffenen Parteien außerdem
hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen,
dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Anhö-
rungen sind innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a)
Ziffer iii) gesetzten Frist zu beantragen.

5.2 Verfahren zur Prüfung des Interesses der Gemeinschaft

Sollte sich herausstellen, dass ein Anhalten oder Wiederauftre-
ten von Dumping und Schädigung wahrscheinlich ist, ist
gemäß Artikel 21 der Grundverordnung zu prüfen, ob die Auf-
rechterhaltung oder Aufhebung der Antidumpingmaßnahmen
dem Interesse der Gemeinschaft nicht zuwiderläuft. Zu diesem
Zweck können sich der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, die
Einführer und ihre repräsentativen Verbände, repräsentative
Verwender und repräsentative Verbraucherorganisationen, die
nachweisen können, dass ein objektiver Zusammenhang zwi-
schen ihrer Tätigkeit und der betroffenen Ware besteht, inner-
halb der unter Nummer 6 Buchstabe a) Ziffer ii) gesetzten allge-
meinen Frist melden und der Kommission entsprechende Infor-
mationen übermitteln. Die Parteien, die die Bedingungen des
vorstehenden Satzes erfüllen und nachweisen, dass besondere
Gründe für ihre Anhörung sprechen, können innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe a) Ziffer iii) gesetzten Frist einen
entsprechenden Antrag stellen. Gemäß Artikel 21 der Grund-
verordnung übermittelte Informationen werden nur berücksich-
tigt, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung durch Beweise
belegt sind.

6. Fristen

a) Allgemeine Fristen

i) A n f or de r u n g e i n e s F r a g e b og e ns

Alle interessierten Parteien, die nicht an der Untersu-
chung mitarbeiteten, die zu der Einführung der von die-
ser Überprüfung betroffenen Maßnahmen führte, sollten
umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 15 Tagen
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union einen Fragebogen
anfordern.
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ii) K ontaktau fna hme u nd Übe r mi tt lu ng de r A nt-
wor te n u nd sonst i g e r Infor mati one n

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes-
sierten Parteien innerhalb von 40 Tagen nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union mit der Kommission Kontakt auf-
nehmen, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und ihre
Antworten auf den Fragebogen und sonstige Informa-
tionen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Unter-
suchung berücksichtigt werden sollen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten in der
Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraus-
setzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der vor-
genannten Frist meldet.

In eine Stichprobe einbezogene Unternehmen müssen
ihre Antworten auf den Fragebogen innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe b) Ziffer iii) gesetzten Frist über-
mitteln.

iii) A nh ör u ng e n

Innerhalb derselben Frist von 40 Tagen können die
interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung
durch die Kommission stellen.

b) Besondere Frist für die Stichprobenauswahl

i) Die unter Nummer 5.1 Buchstabe a) Ziffern i), ii) und
iii) genannten Angaben müssen innerhalb von 15 Tagen
nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union bei der Kommission
eingehen, da die Kommission beabsichtigt, die betroffe-
nen Parteien, die sich bereit erklären, in die Stichproben
einbezogen zu werden, innerhalb von 21 Tagen nach
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union zur endgültigen Bildung der
Stichproben zu konsultieren.

ii) Alle anderen für die Bildung der Stichproben relevanten
Angaben, die unter Nummer 5.1 Buchstabe a) Ziffer iv)
genannt sind, müssen innerhalb von 21 Tagen nach der
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union bei der Kommission eingehen.

iii) Die Antworten der in eine Stichprobe einbezogenen
Parteien auf den Fragebogen müssen binnen 37 Tagen,
nachdem diese Parteien von ihrer Einbeziehung in
Kenntnis gesetzt wurden, bei der Kommission eingehen.

7. Schriftliche Stellungnahmen, Antworten auf die Frage-
bogen und Schriftwechsel

Alle Stellungnahmen und Anträge interessierter Parteien sind
schriftlich (nicht in elektronischer Form, sofern nichts anderes
bestimmt ist) unter Angabe des Namens, der Anschrift, der E-
Mail-Adresse, der Telefon- und der Faxnummer der interessier-
ten Partei einzureichen. Alle schriftlichen Stellungnahmen, ein-
schließlich der in dieser Bekanntmachung angeforderten Infor-
mationen, die Antworten auf den Fragebogen und alle Schrei-
ben, die von interessierten Parteien auf vertraulicher Basis über-
mittelt werden, müssen den Vermerk „Zur eingeschränkten Ver-
wendung“ (1) tragen und gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Grund-
verordnung zusammen mit einer nicht vertraulichen Fassung
übermittelt werden, die den Vermerk „ZUR EINSICHTNAHME
DURCH INTERESSIERTE PARTEIEN“ trägt.

Anschrift der Kommission:
Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion B
Büro: J -79 5/16
BE-1049 Brüssel
Fax (32-2) 295 65 05

8. Nichtmitarbeit

Verweigern interessierte Parteien den Zugang zu den erforderli-
chen Informationen oder übermitteln sie sie nicht innerhalb der
vorgesehenen Fristen oder behindern sie erheblich die Untersu-
chung, so können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung vor-
läufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen auf
der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen wer-
den.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese
Informationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren Infor-
mationen können zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine inte-
ressierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich
die Feststellungen daher gemäß Artikel 18 der Grundverord-
nung auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem
Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als
wenn sie mitgearbeitet hätte.

9. Zeitplan für die Überprüfung

Gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Grundverordnung ist die Über-
prüfung wegen des bevorstehenden Außerkrafttretens der Maß-
nahmen binnen 15 Monaten nach der Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union abzu-
schließen.
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(1) Unterlagen mit diesem Vermerk sind nur für den Dienstgebrauch
bestimmt. Sie sind gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über
den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom
31.5.2001, S. 43) geschützt und werden vertraulich behandelt
gemäß Artikel 19 der Grundverordnung und Artikel 6 des WTO-
Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VI des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Überein-
kommen).


